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Schriftliche Erklärung gemäß Artikel 136 der Geschäftsordnung des Europäischen 
Parlaments zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern unter Nutzung des 
Internets1

1. Studien zufolge ist eine nicht unerhebliche Minderheit von Kindern in Europa – zwischen 
10 und 20 % – während ihrer Kindheit sexuellen Übergriffen ausgesetzt.

2. Die weit verbreitete Nutzung des Internets hat dazu beigetragen, dass der sexuelle 
Missbrauch von Kindern dramatisch zugenommen hat. 

3. Obwohl verbindliche Rechtsakte vorliegen, weichen die getroffenen Maßnahmen und 
deren Umsetzung in den Mitgliedstaaten nach wie vor erheblich voneinander ab. 

4. Die Kommission wird aufgefordert, bewährte Verfahren zu fördern und die 
Mitgliedstaaten, deren Systeme nicht gut funktionieren, zu unterstützen.

5. Die Kommission wird aufgefordert, Mitgliedstaaten, die dies noch nicht getan haben, dazu 
anzuhalten, das Übereinkommen des Europarats zum Schutz von Kindern vor sexueller 
Ausbeutung und sexuellem Missbrauch (2007) zu unterzeichnen.

6. Die Kommission wird auch dazu aufgefordert, die Mitgliedstaaten dazu anzuhalten, für 
die kontinuierliche Weiterbildung von Eltern und Kindern im Hinblick auf die umsichtige 
Nutzung des Internets zu sorgen und Maßnahmen zu billigen, mit denen in Schulen für 
diese Problematik sensibilisiert werden soll.

7. Diese Erklärung wird mit den Namen der Unterzeichner dem Rat und der Kommission 
übermittelt.

1 Gemäß Artikel 136 Absätze 4 und 5 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments wird die Erklärung, 
wenn sie die Unterschriften der Mehrheit der Mitglieder des Parlaments erhalten hat, mit den Namen der 
Unterzeichner im Protokoll veröffentlicht und an die Adressaten übermittelt, ist für das Parlament aber nicht 
bindend.


